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A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

2 Art der baulichen Nutzung 

2.1 WR Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO 

 

Im WR sind die gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nut-

zungen nicht zulässig. 

 

2.2 WA Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

 

Im WA sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässi-

gen Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig. 

3 Maß der baulichen Nutzung 

3.1 GR 360 Maximal zulässige Grundfläche des Hauptgebäudes in m² 

pro Bauraum, z.B. 360 m². 

 

Sind im WR innerhalb eines Baugrundstücks zwei Bauräume festgesetzt, kann ein 

Teil der je Bauraum zulässigen maximalen Grundfläche ausnahmsweise zwischen 

diesen Bauräumen verlagert werden, wenn dadurch eine Grundfläche von 160 m² je 

Bauraum (II Vollgeschosse) nicht überschritten wird. Die insgesamt auf dem Bau-

grundstück festgesetzte maximal zulässige Grundfläche darf dabei nicht überschrit-

ten werden. Die Verlagerung ist durch eine Grund- und/oder beschränkt persönliche 

Dienstbarkeit rechtlich zu sichern. 

 

3.2 Wird innerhalb eines Bauraums, für den in der Planzeichnung ein Gebäude mit ma-

ximal zwei Vollgeschossen (II) festgesetzt ist, ein Gebäude mit I+D gemäß Festset-

zung A 3.5 errichtet, erhöht sich die in der Planzeichnung festgesetzte maximal zu-

lässige Grundfläche für das Hauptgebäude um 30 v.H. 

 

Werden innerhalb eines Bauraums Gebäude sowohl mit zwei Vollgeschossen (II) als 

auch mit I+D errichtet, erhöht sich lediglich die Grundfläche für den Bereich mit I+D 

anteilig um 30 v.H. 
 

Eine Befreiung von den Baugrenzen ist hiermit nicht verbunden. 

  

3.3 Die zulässige Grundfläche gemäß Festsetzung A 3.1 darf durch die Grundflächen 

von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des 

§ 14 BauNVO bis zu 60 v.H. überschritten werden. Für notwendige Zufahrten zu Hin-

terliegergrundstücken darf die zulässige Grundfläche um weitere 120 m² überschrit-

ten werden. 
 

 Wenn Tiefgaragen errichtet werden, darf hierfür die zulässige Grundfläche bis zu 

einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,50 im WR und von 0,75 im WA überschritten 

werden. 
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